
  

Ethnie durfte diesmal genannt werden

Bande von diebischen „Dachdeckern“ war bundesweit
unterwegs

Ganoven tarnen sich als Dachdecker und bestehlen eine Seniorin. Darüber berichtet
eine Regionalzeitung. Der Artikel enthält diesen Satz: „Als Drahtzieher der in der
hiesigen Region tätigen Banden gelten zwei einer mobilen ethnischen Minderheit
angehörende Familien …“ Ein Leser sieht darin eine schwere Diskriminierung von
Angehörigen der Minderheit der Sinti und Roma. Er wendet sich an den Deutschen
Presserat. Der Bericht sei geeignet, in der Bevölkerung bereits bestehende Vorurteile
gegenüber Angehörigen dieser Gruppe zu verstärken. Die Bezeichnung „mobile
ethnische Minderheit“ hätte genau so gut in einer von Rechtsextremen verfassten
Schrift auftauchen können. Sie sei eine Verhöhnung des Pressekodex. Der Autor
versuche offenbar, die aus seiner Sicht offensichtlich der Political Correctness
geschuldeten Ziffer 12 (Diskriminierung) des Pressekodex zu umgehen. Der
Chefredakteur sieht die Beschwerde als unbegründet an. Der kritisierte Artikel
enthalte keinen Hinweis auf die Sinti- und Roma-Zugehörigkeit der mutmaßlichen
Diebe. Der Autor habe eine Formulierung verwendet, die nach Angaben der Polizei in
den letzten Jahren nicht beanstandet worden sei. Der Chefredakteur hält die vom
Beschwerdeführer vermutete kriminelle Energie des Autors bei der Umgehung der
Ziffer 12 des Pressekodex für infam. Er stellt dies vor allem im Hinblick auf die
Bemühungen der Zeitung um Völkerverständigung und bei der Aufarbeitung der Nazi-
Verbrechen fest. (2007)

In dem Begriff „mobile ethnische Minderheit“ sieht der Presserat keinen Verstoß
gegen das Diskriminierungsverbot nach Ziffer 12 des Pressekodex. Die Beschwerde
ist deshalb unbegründet. Zwar widerspricht der Presserat dem Chefredakteur, wenn
dieser behauptet, der Begriff beinhalte keinen Hinweis auf Sinti und Roma. Im
Gegenteil ist dieser Begriff als Synonym bekannt. Nach Auffassung des
Beschwerdeausschusses ist jedoch die Bezeichnung nicht per se eine
Diskriminierung. Dass die Ethnie überhaupt in dem Beitrag genannt wurde, hält der
Presserat nicht für einen Verstoß gegen Ziffer 12, Richtlinie 12.1 des Pressekodex,
da in diesem Fall ein begründeter Sachbezug vorlag. So sieht der Ausschuss in der
Tatsache, dass die Bande in ganz Deutschland unterwegs war und somit bundesweit
gesucht wurde, einen Hinweis darauf, dass aufgrund der Fahndung nach diesen
Dieben ausnahmsweise die Ethnie genannt werden durfte. (BK2-119/07)
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